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Wie hoch wird mein Förderbetrag? 

Die Höhe Ihres Förderbetrags ist abhängig von:  
­ der geografischen Entfernung zum Zielort (als pauschale Reisekostenbeihilfe, z.B. 275€)  
­ den durchschnittlichen Lebenshaltungskosten im Zielland (nach Tagesraten, z.B. 140€/Tag)  
­ der Anzahl Ihrer Arbeitstage an der Gasteinrichtung (wie im Mobility Agreement vereinbart)  
­ und der Umweltfreundlichkeit der Verkehrsmittel, die Sie nutzen (s. Antrag für Grünes Reisen). 
 

Alle Tagesraten und Pauschalen finden Sie auf unserer Website. An der WWU ist die Förderung von 
Standardreisen auf ein Maximum von ca. 1500€ pro Aufenthalt beschränkt. Bei Grünem Reisen sind 
höhere Beträge möglich. Falls Ihre Fördersumme weniger als 1500€ beträgt, können Sie für die Diffe-
renz eine Zusatzförderung angefallener Teilnahme- oder Kursgebühren aus OS-Mitteln beantragen.   

Wann habe ich eine sichere Förderzusage? 

Die verbindliche Förderzusage erhalten Sie in Form des Grant Agreements. Bis dahin können wir För-
derzusagen nur unter Vorbehalt von Dienstreiseantrag, Mobility Agreement und ggf. IIA geben. In 
der Regel sind das aber nur noch Formalitäten. Solange Sie diese ordnungsgemäß einreichen und wir 
Ihnen bereits einen pauschalen Förderbetrag reserviert haben, können Sie von einer erfolgreichen 
Förderung ausgehen.  

Wann erhalte ich mein Grant Agreement? 

Wir können dann mit der Erstellung Ihres Grant Agreements beginnen, wenn wir mindestens Ihren 
Dienstreiseantrag (im Original) und Ihr Mobility Agreement (als PDF) fertig vorliegen haben.  
 

Wenn Sie im Ausland lehren wollen, müssen wir zudem sicher sein, dass es einen gültiges Inter-Insti-
tutional-Agreement (IIA) gibt. Falls Sie eine Zusatzförderung für Grünes Reisen beantragen möchten, 
benötigen wir auch Ihren fertigen Antrag für Grünes Reisen (im Original).   
 

Die Erstellung Ihrer personalisierten Dokumente kann einige Zeit in Anspruch nehmen, aber solange 
die obigen Kriterien erfüllt sind, können Sie sich darauf verlassen, dass wir das Grant Agreement, das 
wir für Sie erstellen, unsererseits auch unterschreiben werden.  

Wann erhalte ich meine finanzielle Förderung?   

Den Auszahlungsprozess können wir frühestens dann in Gang setzen, wenn uns das handschriftlich 
von Ihnen unterzeichnete Grant Agreement im Original vorliegt.  
 

Da neben uns noch zwei weitere Abteilungen der WWU am Auszahlungsprozess beteiligt sind, kann 
der gesamte Auszahlungsprozess bis zu mehrere Wochen dauern. Melden Sie sich gerne bei uns, 
sollten Sie 6-8 Wochen nach Einreichung des Grant Agreements noch kein Geld erhalten haben. 

Wann kann ich buchen?   

Wann Sie Ihre Reise buchen, ist Ihre Entscheidung. Wir bitten nur, unnötig hohe (Storno-)Kosten zu 
vermeiden und empfehlen, eine Reiserückstritts-Versicherung abzuschließen. Weitere Empfehlun-
gen finden Sie auf unserem Merkblatt „Versicherungsschutz“.  

https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/MIPRI/2022-08-23-intoff-st_grunesreisen_antrag.pdf
https://www.uni-muenster.de/international/mobilitaet/erasmus/index.html
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